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Anlass 13. Sitzung der Delegiertenversammlung 

Datum 17.12.2025 

Beratungsgegenstand Nachwahl von einer Expertin für den Weiterbildungsausschuss VI der 
Ärztekammer Berlin 

Rechtliche Grundlage § 7 Hauptsatzung der Ärztekammer Berlin
Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin von 2021

Genehmigung der zuständigen 
obersten Landesbehörde 
erforderlich 

Nein 

Die Delegiertenversammlung möge beschließen: 

Die Delegiertenversammlung der Ärztekammer Berlin wählt die in der Anlage vom Weiterbildungsausschuss VI 
vorgeschlagene Ärztin als zukünftige Expertin für die verbleibende 16. Amtsperiode. 

Begründung: 

Die Delegiertenversammlung der Ärztekammer Berlin hatte erstmals in der Sitzung am 19. Februar 2025, in Vor-
bereitung auf die Genehmigung des Bearbeitungsverfahrens Expert:innen für die Weiterbildungsausschüsse I bis 
VI, die von den Weiterbildungsausschüssen I bis VI vorgeschlagenen Personen gewählt. 

Eine Nachwahl von weiteren Expert:innen für die Weiterbildungsausschüsse I, V und VI erfolgte in der Sitzung 
der Delegiertenversammlung am 16. Juli 2025. 

Der Weiterbildungsausschuss VI hat eine weitere Ärztin als Expertin zur Wahl vorgeschlagen (siehe Anlage). Diese 
soll der Delegiertenversammlung zur Benennung vorgeschlagen werden. 

Die Delegiertenversammlung wird gebeten, die in der Anlage vom Weiterbildungsausschuss VI vorgeschlagene 
Ärztin als zukünftige Expertin für die verbleibende 16. Amtsperiode zu wählen. 

Berlin, den 17. Dezember 2025 

Herr Dr. Matthias Blöchle Herr PD Dr. Peter Bobbert 
Präsident der Ärztekammer Berlin Vizepräsident der Ärztekammer Berlin 
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